
 
STADT   BECKUM 
Der Bürgermeister 

V o r l a g e 
Nr.: 0376/2006 
öffentlich 

Anpassung der Pauschalbeihilfen für Pflegekinder gem. § 39, III SGB VIII 

Beratungsfolge 

08.06.2006 Ausschuss für Kinder und Jugendliche Entscheidung 
 
Erläuterung und Begründung sowie haushaltsrechtliche Beurteilung 

Anpassung der Pauschalbeihilfen für Pflegekinder gem. § 39 Abs. 3 SGB VIII 
 
 
Werden Hilfen zur Erziehung nach den §§ 32 bis 35a des Sozialgesetzbuches VIII – Kinder und Ju-
gendhilfe- gewährt, so ist gem. § 39 SGB VIII auch der notwendige Unterhalt des Kindes oder Ju-
gendlichen außerhalb des Elternhauses sicherzustellen. 
Der gesamte regelmäßig wiederkehrende Bedarf soll durch laufende Leistungen gedeckt werden. 
Diese Pauschalbeträge bei Vollzeitpflege werden durch Runderlass des Ministeriums für Generatio-
nen, Familie, Frauen und Integration jährlich neu festgesetzt. 
Für besondere Anlässe können darüber hinaus einmalige Beihilfen im Rahmen des § 39 Abs. 3 SGB 
VIII gewährt werden. 
Das Sozial und Jugendamt der Stadt Beckum leistet gem. § 39 Abs. 3 SGB VIII nachfolgend aufgelis-
tete einmalige Beihilfen für Pflegekinder in Vollzeitpflege.  
Da seit vielen Jahren, zuletzt in den Jahren 1984 bis 1990, keine Anpassung der Beträge erfolgt ist, 
werden in Abstimmung mit den Jugendämtern im Kreis Warendorf die nachfolgenden Erhöhungen 
von der Verwaltung vorgeschlagen. 
 
Die Deckung des Mehrbetrages von ca. 1.000,-- € / jährl. erfolgt im Rahmen des geplanten Ansatzes 
der HhSt. 1.45560.76011.999, Ansatz 520.000,-- € 
 
 



 2

 
Beihilfen: Alt Neu 
Bei erstmaliger Aufnahme in einer Pfle-
gestelle 

  

                            Bekleidung nach Bedarf 
 

bis 1 facher Pflege-
satz 630,00 € 

 
                            Mobiliar 50 % der Kosten, 

höchstens 333,00 € 
 

bis 2 facher Pflege-
satz  

1.260,00 € 
 

Einschulung  90,00 € 
 

90,00 € 

Kommunion 90,00 € 
 

90,00 € 

Konfirmation 138,05 € 
 

140,00 € 

Schulentlassung 179,00 € 
 

180,00 € 

Klassenfahrt 75 % der Kosten 
 

75 % der Kosten 
 

Urlaub mit Pflegefamilie tägl. 10,25 €  
bis 225,00 € 

 

tägl. 10,25 € 
bis 250,00 € 

Ferienfreizeit bis 306,80 € 
 

bis 320,00 € 

Weihnachtsbeihilfe 51,00 € 
 

51,00 € 

 
 
Zum Vergleich die Richtlinien über Pauschalbeihilfen für Pflegekinder der Jugendämter im Kreis Wa-
rendorf: 
 
Beihilfen: Kreis Waren-

dorf 
Stadt Ahlen Stadt Oelde 

Bei erstmaliger Aufnahme in einer 
Pflegestelle 

   

                            Bekleidung  
584,00 € 

 

bis 1 facher 
Pflegesatz 
630,00 € 

 

materielle 
Aufwendungen 

430,00 € 

                            Mobiliar 1.568,00 € 
 

bis 2 facher 
Pflegesatz  
1.260,00 € 

 

bis 2 facher 
Pflegesatz  
1.260,00 € 

Einschulung  90,00 € 
 

90,00 € 90,00 € 

Kommunion 90,00 € 
 

90,00 € 90,00 € 

Konfirmation 135,00 € 
 

138,00 € 140,00 € 

Schulentlassung 175,00 € 
 

179,00 € 180,00 € 

Klassenfahrt 75 % der Kos-
ten 

 

75 % der Kos-
ten 

75 % der Kos-
ten 

Urlaub mit Pflegefamilie tägl. 10,00 € tägl. 10,00 € tägl. 10,25 € 
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max. 220,00 € 
 

max. 225,00 € max. 225,50 € 

Ferienfreizeit max. 300,00 € 
 

max. 225,00 € max. 307,00 € 

Weihnachtsbeihilfe 50,00 € 
 

50,00 € 51,50 € 

 
 
 

Beschlussvorschlag 

Der Ausschuss für Kinder und Jugendliche beschließt die Erhöhung der Pauschalbeihilfen gem. § 39 
Abs. 3 SGB VIII auf der Grundlage des Vorschlages der Verwaltung. 
 

Anlagen 

 


